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TABELLE: QUALIFIKATIONSANFORDERUNGEN FÜR FACH- UND SACHKUNDIGE NACH DEN TRGS	

	TRGS
	Fach- bzw. Sachkunde
	Qualifikationsanforderung
	Auffrischung

	220
	Fachkunde zum Erstellen von Sicherheitsdatenblättern
	Der Ersteller muss an Schulungen und Auffrischungslehrgängen teilnehmen. Es werden Kenntnisse gemäß TRGS 220 Nr. 5 gefordert. 
	Regelmäßig

	402
	Fachkunde für Arbeitsplatzmessungen
	Die Anforderungen an die Fachkunde sind in Anlage 1 der TRGS 402 beschrieben.
	Kein Zeitraum festgelegt

	507
	Fachkunde für die Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern
	Der Fachkundige für eine Freimessung muss über die in Nr. 3.2 Abs. 6 der TRGS 507 beschriebenen Kenntnisse verfügen. Aufsichtsführende, die den arbeitssicheren Zustand bei Oberflächenbehandlungsarbeiten beurteilen, müssen einen Lehrgang nach Anlage 3 der TRGS 507 besuchen und anschließend eine Prüfung ablegen.
	Kein Zeitraum festgelegt

	512
	Sachkundenlehrgang zum Öffnen, Lüften und zur Freigabe unter Gas stehender Transportbehälter
	Teilnahme an einem behördlich anerkannten Lehrgang für Begasungen gemäß Anlage 1c der TRGS 512 mit Prüfung.
Voraussetzung: Ersthelferkurs und Atemschutztauglichkeit.
	Alle 2 Jahre hinsichtlich der Ersten Hilfe

	512
	Sachkunde für Begasungen gemäß Anhang III Nr. 5.3 GefStoffV
	Teilnahme an behördlich anerkannten Lehrgängen für Begasungen gemäß Anlage 1a bzw. 1b der TRGS 512 mit Prüfungen. 
Voraussetzung: Ersthelferkurs und Atemschutztauglichkeit.
	Alle 2 Jahre hinsichtlich der Ersten Hilfe

	513
	Sachkunde nach Anhang I Nummer 4 GefStoffV für Sterilisationsverfahren mit Ethylenoxid und Formaldehyd
	Teilnahme an einem behördlich anerkannten Lehrgang für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen gemäß Anlage 3 und 5 der TRGS 519 mit Prüfung.
	Kein Zeitraum festgelegt

	519
	Sachkunde für Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) an allen asbesthaltigen Materialien einschließlich Asbestzementprodukten
	Teilnahme an einem behördlich anerkannten Lehrgang für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen gemäß Anlage 3 und 5 der TRGS 519 mit Prüfung.
	Nach 6 Jahren

	517
	Fachkunde für Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und Erzeugnissen
	Die Anforderungen an die Fachkunde sind in Anlage 4 beschrieben. 
	Kein Zeitraum festgelegt

	519
	Sachkunde nach für ASI-Arbeiten an Asbestzementprodukten bzw. ASI-Arbeiten mit geringer Exposition oder geringen Umfangs
	Teilnahme an behördlich anerkannten Lehrgängen für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen gemäß Anlage 4 und 5 der TRGS 519 mit Prüfungen.
	Nach 6 Jahren

	520
	Fachkunde zum Umgang mit gefährlichen Abfällen
	Teilnahme an einem Lehrgang nach Anlage 3 der TRGS 520.
	1-mal jährlich bezüglich Lagerungen, mind. Alle 2 Jahre aufgabenspezifisch

	522
	Sachkunde für die Raumdesinfektion mit Formaldehyd
	Teilnahme an einem behördlich anerkannten Grundlehrgang für Raumdesinfektion gemäß Anlage 1 a-c der TRGS 522 mit Prüfung.
	Spätestens nach 6 Jahren

	523
	Sachkunde für die Schädlingsbekämpfung
	Erwerb von Kenntnissen gemäß Anhang I Nr. 3 und 4 und Ablegen einer Prüfung. Zudem ist Berufspraxis nach Anhang I Nr. 5 TRGS 523 gefordert. Gleichwertige Qualifikationen können von der Behörde anerkannt werden. Geprüfte Schädlingsbekämpfer gelten als sachkundig. 
	Kein Zeitraum festgelegt

	524
	Fachkunde für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen
	Kenntnisse nach Anlage 2 A der TRGS 524.
Die Sachkunde nach der DGUV-Regel 101-004 „Kontaminierte Bereiche“ entspricht den Fachkundeanforderungen nach TRGS 524.
	Kein Zeitraum festgelegt

	524
	Fachkunde für Tätigkeiten mit Gebäudeschadstoffen
	Kenntnisse nach Anlage 2 B der TRGS 524. Die Sachkunde nach DGUV-Regel 101-004 „Kontaminierte Bereiche“ entspricht den Fachkundeanforderungen nach TRGS524.
	Kein Zeitraum festgelegt

	529
	Fachkunde für Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas
	Verantwortliche Personen müssen durch geeignete Berufsausbildung, eine einschlägige Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit sowie die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsmaßnahmen qualifiziert sein. Die Mindestschulungsinhalte enthält Anlage 3 der TRGS 529
	Alle 4 Jahre 



FACHKUNDE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
Die Fachkunde basiert auf einer geeigneten Berufsausbildung oder einer entsprechenden
Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit in Verbindung
mit Kompetenz im Arbeitsschutz, welche die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten umfasst. 
Kenntnisse
- zu den für die Beurteilung nötigen Informationsquellen, insbesondere dem Sicherheitsdatenblatt
- zu den verwendeten und im Betrieb entstehenden Gefahrstoffen und ihren gefährlichen
Eigenschaften
- zu den mit den Gefahrstoffen im Betrieb durchgeführten Tätigkeiten
- zum Vorgehen bei der Beurteilung der Gefährdungen durch Einatmen, Hautkontakt sowie der Brand- 
[bookmark: _GoBack]und Explosionsgefährdung
-  zur Substitution von Gefahrstoffen gemäß der TRGS 600 
- zu technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen
- zur Kontrolle der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen 
- zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
Die Anforderungen an den Umfang und die Tiefe der notwendigen Kenntnisse können in Abhängigkeit
von der Branche, dem Betrieb und den zu beurteilenden Tätigkeiten unterschiedlich sein und müssen
nicht in einer Person vereinigt sein.
Details hierzu regelt die TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“. 
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